
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/7/17 7Ob622/95
(7Ob623/95)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.07.1996

Norm

AußStrG §92ff

VersVG §166

Rechtssatz

Lebensversicherungen sind auch dann nicht in das Inventar aufzunehmen, wenn der Bezugsberechtigte nicht im

Versicherungsvertrag, sondern in einer letztwilligen Verfügung genannt wird.

Entscheidungstexte

7 Ob 622/95

Entscheidungstext OGH 17.07.1996 7 Ob 622/95

Veröff: SZ 69/165
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